
Gesetzliche Grundlagen 

§ 13 Allgemeiner Grundsatz (Bundesnaturschutzgesetz)  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vor-
rangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen 
Ersatz in Geld zu kompensieren. 

§ 14 Eingriffe in Natur und Landschaft (Bundesnaturschutzgesetz)  

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten 
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträch-
tigen können. 

(2) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff an-
zusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berück-
sichtigt werden. Entspricht die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung 
den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses Gesetzes genannten Anforderungen sowie den sich 
aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und dem Recht der Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft ergebenden Anforderungen an die gute fachliche Praxis, wi-
derspricht sie in der Regel nicht den Zielen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege. 

(3) Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer land-, forst- und fischereiwirtschaft-
lichen Bodennutzung, wenn sie zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen war 1 auf 
Grund vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund der Teilnahme an öffentlichen 
Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung und wenn die Wiederaufnahme in-
nerhalb von zehn Jahren nach Auslaufen der Einschränkung oder Unterbrechung er-
folgt, 2. auf Grund der Durchführung von vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen, 
die vorgezogene Maßnahme aber nicht für eine Kompensation in Anspruch genom-
men wird. 

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächtigung zum Er-
lass von Rechtsverordnungen (Bundesnaturschutzgesetz)  

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn 
zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne 
oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, ge-
geben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu 
begründen. 

(2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichs-
maßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in 
gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 
wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und 



sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Natur-
raum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-
recht neu gestaltet ist. 

Festlegungen von Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Gebiete im 
Sinne des § 20 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und in Bewirtschaftungsplänen nach § 32 
Absatz 5, von Maßnahmen nach § 34 Absatz 5 und § 44 Absatz 5 Satz 3 dieses Ge-
setzes sowie von Maßnahmen in Maßnahmenprogrammen im Sinne des § 82 des 
Wasserhaushaltsgesetzes stehen der Anerkennung solcher Maßnahmen als Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht entgegen. Bei der Festsetzung von Art und Um-
fang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind die Programme und Pläne nach den 
§§ 10 und 11 zu berücksichtigen. 

(3) Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 
nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete 
Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, 
ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maß-
nahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder 
Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass 
Flächen aus der Nutzung genommen werden. 

(4) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu 
unterhalten und rechtlich zu sichern. Der Unterhaltungszeitraum ist durch die zustän-
dige Behörde im Zulassungsbescheid festzusetzen. Verantwortlich für Ausführung, 
Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der Verursa-
cher oder dessen Rechtsnachfolger. 

(5) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn die Beeinträch-
tigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu 
ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der 
Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range 
vorgehen. 

(6) Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, obwohl die Beein-
trächtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen o-
der zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Die Ersatzzahlung 
bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchführbaren Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen durchschnittlichen Kosten für 
deren Planung und Unterhaltung sowie die Flächenbereitstellung unter Einbeziehung 
der Personal- und sonstigen Verwaltungskosten. Sind diese nicht feststellbar, bemisst 
sich die Ersatzzahlung nach Dauer und Schwere des Eingriffs unter Berücksichtigung 
der dem Verursacher daraus erwachsenden Vorteile. Die Ersatzzahlung ist von der 
zuständigen Behörde im Zulassungsbescheid oder, wenn der Eingriff von einer Be-
hörde durchgeführt wird, vor der Durchführung des Eingriffs festzusetzen. Die Zahlung 
ist vor der Durchführung des Eingriffs zu leisten. Es kann ein anderer Zeitpunkt für die 
Zahlung festgelegt werden; in diesem Fall soll eine Sicherheitsleistung verlangt wer-
den. Die Ersatzzahlung ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege möglichst in dem betroffenen Naturraum zu verwenden, für die 
nicht bereits nach anderen Vorschriften eine rechtliche Verpflichtung besteht. 



(7) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Nähere zur Kompensation von Eingriffen zu regeln, insbeson-
dere 

1. zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließ-
lich Maßnahmen zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von Lebensräumen 
und zur Bewirtschaftung und Pflege sowie zur Festlegung diesbezüglicher Stan-
dards, insbesondere für vergleichbare Eingriffsarten,  

2. die Höhe der Ersatzzahlung und das Verfahren zu ihrer Erhebung. Solange und 
soweit das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit von seiner Ermächtigung keinen Gebrauch macht, richtet sich das Nä-
here zur Kompensation von Eingriffen nach Landesrecht, soweit dieses den 
vorstehenden Absätzen nicht widerspricht. 

Art. 6 Wegebau im Alpengebiet; genehmigungsfreie Eingriffe; Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft (Bayerisches Naturschutzgesetz)  

(1) Im Alpengebiet im Sinn der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm 
Bayern ist die Errichtung oder wesentliche Änderung von Straßen und befahrbaren 
Wegen, die keiner öffentlich-rechtlichen Gestattung bedarf, mindestens drei Monate 
vorher der unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen. Anordnungen nach § 15 
BNatSchG sind nur innerhalb von drei Monaten nach der Anzeige zulässig. 

(2) Ein Eingriff, der nicht von einer Behörde durchgeführt wird und der keiner behörd-
lichen Zulassung oder Anzeige nach anderen Rechtsvorschriften bedarf, kann unter-
sagt werden, wenn erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermeid-
bar oder unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen nicht im erforderlichen Maß 
auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege bei Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft im 
Rang vorgehen. 2Die Durchführung des Eingriffs kann vorläufig eingestellt werden, 
wenn erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Es können die Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustands oder, soweit diese nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich ist, Maßnahmen nach § 15 BNatSchG angeordnet werden. 

(3) Auf Antrag des Verursachers eines Eingriffs wird ein Genehmigungsverfahren nach 
§ 17 Abs. 3 BNatSchG durchgeführt. 

(4) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist ordnungsgemäß und 
nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege berücksichtigt werden. Die den in Art. 3 Abs. 2 genannten Anforderun-
gen sowie den Regeln der guten fachlichen Praxis, die sich aus dem Recht der Land-
, Forst- und Fischereiwirtschaft und § 17 Abs. 2 BBodSchG ergeben, entsprechende 
land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung widerspricht in der Regel nicht 
den in Satz 1 genannten Zielen. Als ordnungsgemäß gilt die nach dem Waldgesetz für 
Bayern zulässige und vorgeschriebene Waldbewirtschaftung. 

(5) Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer land-, forst- und fischereiwirtschaft-
lichen Bodennutzung, wenn sie zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen war 



1. auf Grund vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund der Teilnahme an öf-
fentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung und wenn die Wie-
deraufnahme innerhalb von fünfzehn Jahren nach Auslaufen der Einschrän-
kung oder Unterbrechung erfolgt, 

2. auf Grund der Durchführung von vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen, 
die vorgezogene Maßnahme aber nicht für eine Kompensation in Anspruch ge-
nommen wird. 

 


